
1

Fassung vom01.01.2023

Geschäftsordnung des Listungsausschusses der Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme des Bundes

Präambel

DieDeutscheEnergie-Agentur GmbH (dena) betreibt die Energieeffizienz-Expertenliste für

Förderprogramme des Bundes (im Folgenden„Expertenliste“). Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen

Expertinnen und Experten und der dena im Zusammenhangmit der Expertenliste haben die

Fördermittelgeber ursprünglicheine Schiedsstelle errichtet. Diese Schiedsstelle wurdemitWirkung zum

02.12.2019 durch den Listungsausschuss der Energieeffizienz- Expertenliste für Förderprogramme des

Bundes (im Folgenden“Listungsausschuss“) abgelöst.Mit Blick auf die unveränderteDauer der Ernennung

und zurWahrung der Kontinuität entspricht die Zusammensetzungdes Listungsausschusses derjenigender

ernannten Schiedsstelle.Die Bezeichnung„Fördermittelgeber“ umfasst das Bundesministerium für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) als Träger der Förderprogramme sowie das Bundesamt fürWirtschaft

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) als Durchführer der

Förderprogramme.

1. Aufgabendes Listungsausschusses

Der Listungsausschuss spricht bei Streitfällen, die den Regelungsbereich des Regelhefts betreffen,

zwischender dena und einer Expertin bzw. einem Experten eine Empfehlung aus. Die Empfehlung ist für

die dena nicht verbindlich.Der Rechtswegbleibt unbenommen.

2. Sekretariat des Listungsausschusses

Die Führungder Sekretariatsgeschäfte des Listungsausschusses wird der dena übertragen.

3. Geschäftsordnung

(1) Die Fördermittelgeber geben dem Listungsausschuss eine Geschäftsordnung.

(2) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Geschäftsordnung können von der dena, dem bzw. der

Vorsitzenden oder den Beisitzerinnen bzw. Beisitzern des Listungsausschusses vorgeschlagen

werden.
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(3) Änderungen und Ergänzungender beschlossenenGeschäftsordnung werdenmit der relativenMehrheit der

Stimmendes Listungsausschusses beschlossen.

4. Zusammensetzung des Listungsausschusses

(1) Der Listungsausschuss ist mit einer Vorsitzenden bzw. eines Vorsitzenden besetzt, die/der vom BMWK für

die Dauer von zwei Jahren bestellt wird.

(2) Der/Die Vorsitzendeberuft je eine Beisitzerin bzw.einenBeisitzeraus der KfWund aus demBAFA

auf deren Vorschlag für die Dauer von zwei Jahren. Die Berufung kann per E-Mail erfolgen.

(3) Weitere zwei Beisitzerinnen bzw. Beisitzerwerden aus demKreis der Netzwerkpartner berufen.

Hierzuwählen alle Netzwerkpartner der Expertenliste für die Dauer von zwei Jahren zwei

Netzwerkpartner, durch die alle Netzwerkpartner beim Listungsausschuss vertretenwerden.Die

Wahl wird durch die dena per Briefwahl organisiert. Hierzu können sich die Netzwerkpartner im

Vorfeld zurWahl aufstellen lassen. Jeder Netzwerkpartner hat eine Stimme. Bei

Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl. Bei Briefwahl ist der Posteingangstempel der dena für

das vorgegebene Fristende maßgeblich. Später eingegangene Wahlbriefe können bei der

Stimmenauszählung nicht mehr berücksichtigt werden.

Die beidenNetzwerkpartnermit denmeisten Stimmenschlagen je eine Vertreterin/ einen

Vertreter vor, welche vonder bzw. demVorsitzenden zur Beisitzerin/zum Beisitzerberufen

werden.

Es besteht dieMöglichkeit, dass sich zweiNetzwerkpartner einenBeisitz teilen. Hierzumüssen sich

die beidenNetzwerkpartner bereits gemeinsam zurWahl aufstellen lassen.Werdendie beiden

Netzwerkpartner gewählt, stellen sie jeweils eine/ Vertreterin/einen Vertreter. Auch diesewerden

vonder Vorsitzenden/dem Vorsitzendenzu Beisitzerinnen/Beisitzer berufen. An jedem Termin

könnenbeide Beisitzerinnen/Beisitzer teilnehmen.Nur eine/r übt jedochdas Sprach- und

Stimmrecht aus.

(4) Die/der Vorsitzende und die Beisitzerinnen/Beisitzer benennen je zwei Vertreterinnen/Vertreter

aus ihren Institutionen, die sie vertreten, für den Fall, dass sie an den Sitzungendes

Listungsausschusses nicht teilnehmenkönnen.

(5) DieMitglieder des Listungsausschusses sind unabhängig und keinenWeisungenunterworfen.

(6) EinMitglied des Listungsausschusses darf beivorliegendenSachverhaltenan den Beratungen

des Listungsausschusses nicht teilnehmen:
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a) in Angelegenheiten ihrer/seiner EhegattInnenoder Verlobten, auchwenn die Ehe oder das

Verlöbnis nichtmehr besteht;

b) in Angelegenheiten einer Person,mit der sie in gerade Linie verwandt, verschwägert, in der

Seitenlinie bis zum drittenGrade verwandtoder bis zum zweitenGrade verschwägert sind,

auch wenn die Ehe, durch die die Schwägerschaft begründet ist, nichtmehr besteht;

c) in Angelegenheiten, in denen er/sie oder eine Person,mit der sie zur gemeinsamen

Berufsausübung verbunden sind odermit der sie/er gemeinsameGeschäftsräumehaben, als

Prozessbevollmächtigte/r oder Beistand einer Partei bestellt oder als gesetzlicheVertreterin

einer Partei aufzutretenberechtigt sind oderwaren.

d) in Angelegenheiten einer Person, bei der er/sie gegen Entgelt beschäftigt oder bei der sie/er

als Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsratesoder eines gleichartigenOrgans tätig sind oder

waren.

(7) DieMitglieder des Listungsausschusses können ihr Amt jederzeit niederlegen.Die jeweilige

Institution schlägt ein anderesMitglied vor, welches durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden für

die laufende Berufungsperiode bestelltwird.

(8) DieMitglieder des Listungsausschusses erhalten keine Aufwandsentschädigung. Eine Erstattung von

Reise- undÜbernachtungskosten durch die dena erfolgt für die beisitzendenNetzwerkpartner.

(9) Die dena nimmt an der Sitzung teil und organisiert diese, hat aber kein eigenes Stimmrecht.

5. Antrag

(1) Der Listungsausschuss wird auf Antrag der Expertin/des Experten, die/der eine sie/ihn

betreffendeEntscheidung beanstandet, tätig.

(2) Der Antrag ist begründet beim Listungsausschuss per Post (Deutsche Energie-Agentur GmbH

(dena), Listungsausschuss der Expertenliste, Chausseestraße128a, 10115 Berlin) oder per E-Mail

(listungsausschuss@energie-effizienz-experten.de) innerhalb einesMonats ab Zugang der

Antwort der dena auf die Beanstandungnach Ziffer 15.1 des Regelheftes zu stellen.

(3) Das Sekretariat des Listungsausschusses wird den Eingang des Antrages gegenüberder

Expertin/dem Experten schriftlichoder per E-Mail bestätigen. Die Expertin/der Experte hat für

die Empfehlung relevante Unterlagen bis spätestens sechs Wochen vor dem Sitzungstermin

des Listungsausschusses per Post (Listungsausschuss der Expertenliste, Chausseestraße128a,

10115 Berlin) oder per E-Mail (listungsausschuss@energie-effizienz-experten.de) einzureichen.

Nach der Frist eingereichte Unterlagen können bei der Sitzung des Listungsausschusses nicht

mehr berücksichtigt werden.
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(4) Die dena stellt denMitgliederndes Listungsausschusses folgendeDokumentezur Verfügung:

 denAntrag sowie die Begründungder Expertin/des Experten

 eine kurzeDarstellungdes Sachstands

 die Frage(n), über die keine Einigung erzieltwurde,

 die Gründe,warumkeine Einigung erzielt wurde,

 die bis dahin vorliegendenNachweiseundUnterlagen, die der Entscheidungder dena

zugrunde gelegenhaben.

6. Mitwirkung der berufsständischen Vertretungund der Netzwerkpartner

(1) Die Expertin/der Experte kannwählen, ob sie/er von einer berufsständischen Vertretung

(Architektenkammer, Ingenieurkammer oder Handwerkskammern) oder einem

Netzwerkpartner (Beisitzerin/Beisitzer oder Nicht- Beisitzerin/Nicht-Beisitzer) vertreten

werdenmöchte.

(2) Der gewählteNetzwerkpartner bzw. die gewählte berufsständische Vertretungwerden von der

dena um eine Stellungnahmezu demAnliegender Expertin /desExpertengebeten. Der

Netzwerkpartner bzw. die berufsständische Vertretung sind nicht verpflichtet, eine

Stellungnahmeabzugeben.

(3) Die dena lädt die stellungnehmende berufsständische Vertretung sowie die Netzwerkpartner

zu den Sitzungen ein, in denen der Fall ihresMitgliedesverhandeltwird. Die

stellungnehmende berufsständische Vertretung sowie die Netzwerkpartner (außer den zwei

Netzwerkpartnern, die Beisitzerinnen/Beisitzer stellen) sind dabei nicht stimmberechtigt.

7. Vorbereitung der Verhandlung

(1) Inhalt undUmfang des Verfahrenswerden vomAntrag bestimmt, jedoch ist der

Listungsausschuss an denAntrag nicht gebunden.

(2) Auf Verlangender bzw. des Vorsitzenden sind die dena sowie die Expertin/der Experte verpflichtet,

zusätzliche Nachweise beizubringenund Auskünfte zu erteilen, die für die Empfehlungerforderlich sind.

(3) Der Listungsausschuss kannweitere Institutionen oder Personen, auch die Expertin/den Experten

zur Stellungnahme oder zur Teilnahme an der Sitzung auffordern, sofern dies im Einzelfall zur

Klärung eines Sachverhaltes für förderlich gehaltenwird. Die Expertin/der Experte kannzur

Teilnahmean der Sitzung aufgefordert werden.Das Erscheinender auf diesemWege zur Teilnahme

an der Sitzung aufgeforderten Personen ist nicht Voraussetzung für die Empfehlungdes

Listungsausschusses.
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(4) DieMitglieder des Listungsausschusses erhalten zur Vorbereitungder Sitzungdes

Listungsausschusses mindestensdreiWochenvor dem Sitzungstermin die Tagesordnungdurch die

dena. Die Tagesordnung beinhaltet die zu besprechenden Fälle, ebenso die in Ziffer 5 Abs. 4 dieser

Geschäftsordnung genannten Inhalte undUnterlagen.Ort und Zeit der Sitzungwerdenden zur

Vertretungberechtigten Personen und den stellungnehmenden berufsständischen Vertretungen

bzw. Netzwerkpartnern mindestensdrei Wochen vor dem Sitzungsterminmitgeteilt. Ist ein

Mitglied des Listungsausschusses an der Sitzungsteilnahme verhindert, reichen sie die Unterlagen

unverzüglichan eine zu ihrer/seinerVertretung berechtigtePersonweiter.

8. MündlicheVerhandlung (Sitzung)

(1) Ist ein Antrag offensichtlichunzulässigoder unbegründet, kann er ohnemündliche

Verhandlung zurückgewiesenwerden.Die Expertin/der Experte ist von der Zurückweisung

unter Darlegungder Gründe schriftlich zu unterrichten.

(2) Die Verhandlungen sind nicht öffentlich.

(3) Eine Vertretungder dena nimmt an dermündlichenVerhandlung (zwecksNiederschrift) teil.

(4) Die Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind zur Verschwiegenheit in allen

Angelegenheiten verpflichtet.

(5) Die/der Vorsitzende leitet die Verhandlungund soll daraufhinwirken, dass eine einvernehmliche

Regelung gefundenwird.

(6) ImÜbrigenwird das Verfahren vomListungsausschuss nach freiem Ermessenbestimmt.

(7) Der Listungsausschuss wird beimVorliegenvon Anträgenbis zu dreimal jährlich durch seine

Vorsitzende/seinen Vorsitzendeneinberufenwerden.

8) Der Listungsausschuss ist beschlussfähig,wenn die/der Vorsitzendeund drei der vier

Beisitzenden anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit ist von der bzw. demVorsitzenden zu

Beginnder Verhandlung festzustellen.

(9) Ist der Listungsausschuss nicht beschlussfähig, so hat er erneut zusammenzutreten.

9. Empfehlung

(1) Die Empfehlung soll innerhalb der Sitzung festgelegtwerden. In begründeten Einzelfällen kann eine

Empfehlungauch außerhalb einer Sitzung im schriftlichenVerfahren festgelegtwerden.
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(2) An der Beratungund der Abstimmungdürfen nur diejenigenMitglieder des

Listungsausschusses teilnehmen, die in der Sitzung anwesend sind bzw.waren.

(3) Die Empfehlungwirdmit der relativenMehrheit der abgegebenen Stimmen festgelegt.

(4) JedesMitglied hat eine Stimme, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimmeder/des

Vorsitzenden.

(5) Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(6) Die Empfehlungenwerden in Textformverschriftlicht. Sie sind zu begründen.Dabei sind die

Erörterungen der Sitzungenmaßgeblich, insoweit als darin dieMehrheitsauffassung zum

Ausdruck kommt.

Aus der Begründungmuss sich ergeben,welcher Sachverhalt ermittelt und der Empfehlung

zugrunde gelegtwurde. Es sind die wesentlichen Gründemitzuteilen, von denen sich der

Listungsausschuss bei seiner Empfehlunghat leiten lassen. Sofern die Empfehlungvon den

Stellungnahmen der berufsständischen Vertretungoder des Netzwerkpartners abweichen, ist

dies zu begründen.

(7) Die Empfehlungenthält zudem:

a) Ort und Tag der Sitzung

b) Name der Expertin/des Experten

c) Name der/des Vorsitzenden

d) Name der Beisitzerinnen und Beisitzer

e) Ggf. Name der Vertreterinnen und Vertreter der Netzwerkpartner

(8) Anlagen, auf die in der Empfehlunghingewiesen wird, sind Bestandteil der

Empfehlung.

(9) Die Empfehlungdes Listungsausschusses ist für die dena nicht bindend.

(10) Die dena übersendet der Expertin/dem Expertendie Empfehlungdes Listungsausschusses und führt ggf. die

beschlossenen Maßnahmen aus.

10. Veröffentlichung

Empfehlungen von allgemeinem Interessekönnen in anonymisierter FormDritten zugänglich gemachtwerden.


